
 
 

Tennis-Platzordnung 

 
1. Der Tennisplatz darf nur genutzt werden, wenn dieser vom Vorstand/Platzwart freigegeben ist. 

2. Der Platz ist grundsätzlich nur nach vorheriger Online-Buchung bzw. nach Vorbelegungsplan zu nutzen. 

3. Das Betreten des Tennisplatzes ist nur mit passendem Schuhwerk erlaubt. 

4. Vor der Tennisplatznutzung ist der Platz ausreichend bis hin zur Zaun- und Wegbegrenzung zu wässern. 

Bei besonders hohen Temperaturen ist auch während des Spielens zu wässern. Hierzu ist vorrangig die 

Fächerdüse (händisch) zu nutzen!  

Es sollte während des Tages ein möglichst gleichbleibender „Nässegrad“ gehalten werden! 

5. Durch das Spielen verursachte Löcher sind sofort mit dem Fuß zu schließen. Das Scharierholz ist nur 

zum leichten Glätten der Oberfläche zu nutzen (damit den Untergrund nicht „aufwühlen“).  

6. Der Platz ist mit dem Schleppnetz spiralförmig von außen nach innen abzuziehen. Dabei ist zu 

beachten, den Tennisplatz bis zur Zaun- und Wegbegrenzung abzuziehen.  

7. Die verwendeten Gerätschaften sind an ihren Ursprungsort abzustellen. 

8. Getränkeflaschen oder sonstiger Müll sind nach dem Spiel vom Tennisplatz zu entfernen oder in den 

vorgesehenen Mülleimern zu entsorgen. 

9. Kleinere oder auch gravierendere Schäden sind an der Platzinstandhaltungsliste am Schnuppen zu 

vermerken. Sollten die Schäden gravierend sein, sind diese unverzüglich dem Platzwart oder Vorstand 

zu melden. 

10. „Die Plätze sollten so verlassen werden, wie man diese selbst vorfinden möchte.“ 
 

Bei Verstößen gegen die Platzordnung oder grob unsportlichem Verhalten kann ein Mitglied des 
Vorstandes oder ein/e Beauftragte/r Verwarnungen aussprechen. Im Wiederholungsfall kann ein 
Platzverbot angeordnet werden. 

 

 

 

 

 

 


